
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und 
Leistungen der Autoteile A & K GmbH Hamburg

III.  Preise und Zahlungsbedingungen 
1.) Es  gelten die Preise, die aus den am Tage der Auftragsbestätigung 
bestehenden Kostenfaktoren errechnet  wurden. Die hierfür maßgeblichen
Preislisten  liegen  in  unseren  Geschäftsräumen aus. Vorbehaltlich
abweichender Vereinbarung verstehen sich die angegebenen 
Preise  zuzüglich  Mehrwertsteuer und ausschließlich Verpackung und 
etwaiger Transportversicherung. Die  für Verpackung und Transport 
anfallenden Kosten trägt der Besteller.  

2.) Sollten bei einer Lieferung, die erst nach längerer Zeit erfolgen kann, 
mindestens nach Ablauf von 6 Wochen, nachträglich wesentliche 
Veränderungen insbesondere im Kostensektor eingetreten sein, so 
behalten wir uns vor, die angegebenen Preise entsprechend unserer im 
Lieferzeitpunkt  gültigen  Preislisten  angemessen  anzugleichen.  Beträgt 
die sich hieraus ergebende Preiserhöhung mehr als 10 %, so steht dem 
Besteller ein außerordentliches Rücktrittsrecht zu. 

3.)  Zahlungen  sind  binnen  8  Tagen  nach  Lieferung  in  bar  ohne  jeden Abzug
zu leisten, es sei denn, daß  bei  Vertragsabschluß  ausdrücklich 
etwas anderes schriftlich vereinbart  wurde. Zahlungen  des  Bestellers 
werden  ungeachtet  einer  hiervon  abweichenden  Bestimmung  zunächst 
auf  dessen  ältere  Schulden  angerechnet.  Sind  bereits  Kosten  und 
Zinsen entstanden, sind wir berechtigt, die Zahlungen  zunächst auf die 
Kosten,  dann  auf  die  Zinsen  und  zuletzt  auf  die  Hauptforderung anzurechnen. 

4.) Wenn Skontoabzug schriftlich vereinbart ist, hat dies weiter zur Voraussetzung,
daß gegen den Besteller keine sonstigen fälligen Forderungen bestehen. 

5.) Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber; die 
Kosten der Diskontierung und  der Einziehung  trägt  der Besteller. Nach 
Annahme  der Wechsel  sind  wir  berechtigt,  diese  zurückzugeben,  falls 
deren Annahme von der Landeszentralbank verweigert wird. 

6.)  Soweit  keine  entgegenstehenden  Zahlungsziele  vereinbart wurden,  tritt 
Verzug 30 Tage nach Rechnungsstellung ein. Verzugszinsen werden mit 

8 ) Prozentpunkten  über  dem  jeweiligen  Basiszinssatz  nach  §  247  BGB 
berechnet. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens  ist hierdurch 
nicht ausgeschlossen. 

7.)  Aufrechnungsrechte  stehen  dem  Besteller  nur  zu,  wenn  seine 
Gegenansprüche  rechtskräftig  festgestellt,  unbestritten  oder  von  uns 
anerkannt  sind.  Außerdem  ist  der  Besteller  zur  Ausübung  eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen 
Teilleistungen nach § 320 Abs. 2 BGB steht dem Besteller nicht zu. 

8.) Werden uns nach Auftragsannahme Tatsachen bekannt, die begründete 
Zweifel  an  der  Zahlungsfähigkeit  des Bestellers  aufkommen  lassen,  so 
sind wir berechtigt, vor der Lieferung volle Zahlung oder entsprechende 



Sicherheitsleistung zu verlangen bzw. nach erfolgloser Fristsetzung vom 
Vertrag  zurückzutreten.  Neben  bereits  eingetretenem  Zahlungsverzug 
gilt  als  Nachweis  einer  wesentlichen  Vermögensverschlechterung 
insbesondere  eine  der  Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kaufmanns 
entsprechende  Auskunft  einer  Bank,  Auskunftei  oder  eines  mit  dem 
Besteller in Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens. 
Ist  die  Lieferung  bereits  erfolgt,  werden  die  in  Frage  kommenden 
Rechnungsbeträge  ohne  Rücksicht  auf  vereinbarte  Zahlungsbedingungen,
gegebenenfalls unter Rückgabe der Akzepte, sofort zur Zahlung fällig. 
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